
Beschlussvorschlag:                                         
 
Die Verwaltung wird beauftragt, Ansiedlungsanträge, die seitens der Verwaltung nach dem 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept ablehnend beschieden würden, den zuständigen 
Fachausschüssen zur Vorberatung und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. 
 


